
214-Hessen 
(Besondere Vertragsbedingungen) 

© 
 

 VHB - Hessen - Ausgabe 2021 Seite 1 von 5

 

  

 Vergabenummer 60454-26 

Baumaßnahme  

Stadt Gedern – Austausch und Nachrüstung von Eingangs- und Treppenhaustüren für einen barrierefreien 
Zugang 

 

Leistung  

Austausch und Nachrüstung von Eingangs- und Treppenhaustüren für einen barrierefreien Zugang 

 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 ab ____________. 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

 in der 30. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

 
  zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 bis ____________. 

 
 innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 

Ausführungsbeginn. 
  in der 41. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

    

    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder 
der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme 
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Sollte sich die Abrechnungssumme während des Auftrags im Vergleich 
zur Auftragssumme verringern, so ist die Vertragsstrafe auf insgesamt 5 Prozent der 
Abrechnungssumme begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist 
die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne 
Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen 
entspricht. 
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der 
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

2.4 Die Berechnung der Vertragsstrafe zur Vermeidung einer Übersicherung des Auftraggebers erfolgt 
abweichend von Ziff. 2.1 und Ziff. 2.2 sowohl bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen als auch der Frist für die Vollendung sowie die Festlegung der maximal zu 
verwirkenden Vertragsstrafe unter Zugrundelegung der tatsächlichen Nettoauftragssumme anstelle 
der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme.  

 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für 

die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist die Sicherheit 

für Mängelansprüche in einer Höhe von drei Prozent der Abrechnungssumme zu leisten. 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers 
zu verwenden, und zwar für 

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
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9 Vorgaben zum Einsatz von Nachunternehmern/Einhaltung des HVTG 

 
9.1  

Der AN ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die nicht im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis und/oder eines 
gültigen Sozialversicherungsausweises sind. Der AN gestattet dem AG oder einem von diesem 
Bevollmächtigten, entsprechende Kontrollen durchzuführen.  
 

9.2 
Die Beauftragung eines Nachunternehmers bedarf, soweit dieser nicht bereits in der mit dem Angebot 
eingereichten Nachunternehmerliste ausdrücklich benannt ist, der vorherigen Zustimmung des AG 
(mindestens in Textform, § 126b BGB). Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die 
fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind. Dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Der AN hat dem AG vor Beauftragung schriftlich Art und Umfang der zu 
beauftragenden Leistung sowie Namen, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich 
Mitgliedsnummer) des beabsichtigten Nachunternehmer mitzuteilen. Der AG ist jederzeit berechtigt, 
Nachweise über die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des beabsichtigten 
Nachunternehmers zu verlangen. Der AN hat bei der Beauftragung von Nachunternehmern dafür zu 
sorgen, dass in seinen Verträgen mit den Nachunternehmern mindestens die Gewährleistungsrechte 
nach der VOB/B vereinbart sind.  
 

9.3 
Der AN ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass auch die von ihm beauftragten Nachunternehmer 
keine Leiharbeiter im Sinne des AÜG und/oder keine Mitarbeiter aus Drittländern einsetzen, die nicht im 
Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gültigen Sozialversicherungsausweises sind.  
 

9.4 
Der AN verpflichtet sich auch gegenüber dem AG, dass sowohl er, wie auch seine Nachunternehmer 
ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben, zur Zahlung des Mindestlohns nach 
dem HVTG dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) und nach dem 
Arbeitsnehmerentsendegesetz (AEntG), zur Abführung der Urlaubskassenbeiträge nach dem AEntG und 
nach den weiteren auf den Betrieb des AN bzw. des jeweiligen Nachunternehmers anwendbaren 
tariflichen Bestimmungen zu erfüllen. Vorsorglich vereinbaren die Parteien hiermit ausdrücklich die 
Geltung der §§ 4 ff. HVTG. 
 

9.5 
Der AN ist verpflichtet, den AG von allen Ansprüchen der Arbeitnehmer des AN, der Arbeitnehmer seiner 
Nachunternehmer und allen Arbeitnehmern aller weiteren nachgeordneter Nachunternehmer und 
etwaiger Verleiher sowie der Sozialkassen gemäß § 14 AEntG, § 28e Abs. 3 a - f SGB IV, § 13 MiLoG 
und weiterer eine entsprechende Haftung anordnenden gesetzlichen Vorschriften freizustellen.  
 

9.6 
Der AG ist bei Vorliegen wichtiger Gründe berechtigt, einzelne Nachunternehmer abzulehnen bzw. von 
der Baustelle zu verweisen sowie den AN anzuweisen, einzelne Mitarbeiter für die Ausführung der 
Leistungen nicht einzusetzen und zu ersetzen. In diesen Fällen muss der AG den AN zuvor schriftlich mit 
angemessener Fristsetzung zur Abhilfe aufgefordert haben.  
 

9.7 
Der Auftragnehmer sowie seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sind verpflichtet, auf 
Verlangen des Auftraggebers die Einhaltung der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 HVTG jederzeit 
nachzuweisen oder Auskunft darüber zu erteilen. Sie haben vollständige und prüffähige Unterlagen über 
die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Dem AG wird das Recht eingeräumt, zur Kontrolle der 
Einhaltung der Bestimmungen des HVTG, des MiLoG, des AEntG und des AÜG nach Anfrage im Rahmen 
des § 7 HVTG Einsicht zu nehmen. Der Auftraggeber darf angekündigt oder unangekündigt in 
erforderlichem Umfang anlassbezogen Einsicht in diese Unterlagen, insbesondere in 
Entgeltabrechnungen und andere Geschäftsunterlagen des Auftragnehmers sowie aller 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen nehmen, aus denen Umfang, Art und Dauer von 
Beschäftigungsverhältnissen sowie die tatsächliche Entlohnung von Beschäftigten hervorgehen oder 
abgeleitet werden können. Auf Verlangen des Auftraggebers sind diese Unterlagen elektronisch in 
Textform zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber nutzt die zur Verfügung gestellten Unterlagen nur 
zum obengenannten Zweck. Die Unterlagen dürfen beim Auftraggeber höchstens bis zu einem Jahr nach 
Erfüllung des Vertrags mit dem Auftragnehmer aufbewahrt werden. 
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9.8 

Der öffentliche Auftraggeber hat die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 21 
MiLoG, nach § 23 AentG und nach § 16 AÜG, §§ 23, 24 LkSG zuständigen Stellen über Verstöße des 
Auftragnehmers, eines Nachunternehmens oder eines Verleihunternehmens gegen die sich aus §§ 4 ff. 
HVTG genannten Tariftreue- und Mindestentgeltregelungen zu informieren.  
 

9.9 
Etwaige weitergehende Vereinbarungen und/oder Erklärungen zur Einhaltung der Mindestanforderungen 
nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (Bestandteil des beigefügten Angebots) bleiben 
von vorstehenden Regelungen unberührt. 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
10. 1  Urkalkulation 

Die Urkalkulation ist gemäß § 16 HVTG nach gesonderter Aufforderung entweder elektronisch über die 
Vergabeplattform oder in einem gesondert verschlossenen Umschlag einzureichen. 

 
10. 2 Verpflichtungserklärung 

Die Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentgelt wird Vertragsbestandteil. 
 
10. 3 Nachweise und Kontrollen 

Ich/wir verpflichte/n mich/uns dem Auftraggeber/Besteller ein Auskunfts- und Prüfungsrecht nach § 7 
Abs. 1 HVTG einzuräumen. Ich/wir verpflichte/n mich/uns darüber hinaus, meine/unsere 
Nachunternehmen/Verleihunternehmen vertraglich zu verpflichten, dem Auftraggeber/Besteller dieses 
Auskunfts- und Prüfungsrecht ebenfalls zu gewähren und die vertragliche Verpflichtung zur Gewährung 
des Auskunfts- und Prüfungsrechts auf alle weiteren Nachunternehmen/Verleihunternehmen zu 
übertragen.  
 

10. 4 Pläne, ergänzende Unterlagen (Standard) 
Wurden den Vergabeunterlagen in einem Anlagenverzeichnis aufgeführte Pläne, statische Berechnungen, 
Baugrunduntersuchungen etc. beigefügt, erklärt der Bieter durch seine Unterschrift unter das Angebot 
ausdrücklich, dass er die, im Anlagenverzeichnis enthaltenen Anlagen, erhalten, ausgewertet und seinem 
Angebot zugrunde gelegt hat. 
 

10. 5 Arbeitszeiten 
Zur Sicherstellung des Bauablaufs hat der Auftragnehmer die Möglichkeit, Bauleistungen auch an 
Samstagen auszuführen. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) sowie der geltenden 
Lärmschutzbestimmungen sind vom AN eigenverantwortlich einzuhalten. 
 

10. 6 Ausführungsunterlagen, Veröffentlichungen, Geheimhaltung 
Schriftliche Unterlagen, die dem Auftragnehmer von dem Auftraggeber überlassen wurden, dürfen von 
dem Auftragnehmer nicht für andere Zwecke verwendet werden. Alle Unterlagen, Zeichnungen etc. dürfen 
ohne Genehmigung des Urhebers nicht veröffentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als 
den vereinbarten Zweck genutzt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Vertrag sowie sämtliche 
damit zusammenhängenden technischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen als 
Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln. Er hat seine Unterlieferanten / 
Subunternehmer / Nachunternehmer entsprechend zu verpflichten. 
 

10.7 Berechnung der Vergütung von Nachtragsvereinbarungen (Standard) 
Der Auftragnehmer hat seine Berechnungen für die Vergütung von Nachtragsvereinbarungen nach § 2 
VOB/B vorzunehmen. 
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10.8 Vermeidung Fehlalarm von Brand-/ Rauchmeldern 
Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung seiner Arbeiten darauf zu achten, dass ggf. vorhandene 
Brandmelder nicht versehentlich, z.B. durch Rauch- oder Staubentwicklung ausgelöst werden. Vor der 
Ausführung entsprechend gefahrgeneigter Arbeiten sind rechtzeitig (d.h. in der Regel mindestens 48 
Stunden vorher) geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen mit dem Auftraggeber bzw. der 
örtl. Bauleitung oder dem Betreiber abzustimmen. Über die Beendigung der Arbeiten ist ebenfalls 
unmittelbar zu informieren, sodass evtl. getroffene Maßnahmen, wie z.B. die vorübergehende Abschaltung 
der Brandmeldeanlage, unverzüglich rückgängig gemacht werden können. Während der Abschaltung der 
Brandmeldeanlage treffen den Auftragnehmer erhöhte Sorgfaltspflichten. Kosten eines Fehlalarms, der 
auf Versäumnisse des Auftragsnehmers zurückzuführen ist, werden diesem vollständig in Rechnung 
gestellt. 

 
10.9 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle 

Soweit die Baustelle den Bestimmungen der Baustellenverordnung unterliegt, haben der Auftragnehmer 
und seine Beschäftigten den Anweisungen des Bauleiters auch bezüglich des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzes zu folgen und die Hinweise, Informationen und Erläuterungen des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinators sowie den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. 

 
10.10 Baustellenbesprechung 

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, 
einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. 
Die Besprechungen finden jeweils dienstags - z.Z. vor Ort in Abhängigkeit zum Bauziel erforderlichen 
Abständen, turnusgemäß (voraussichtlich 1 x pro Woche) statt. 
Die Baubesprechungen und die Kommunikation auf der Baustelle werden in deutscher Sprache 
abgehalten. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Teilnehmer an den Baubesprechungen die deutsche 
Sprache beherrschen. 

 
10.11 Personen 

Der AN muss zudem gewährleisten, dass der Polier vor Ort die deutsche Sprache spricht. In jedem auf 
der Baustelle arbeitenden Team muss mind. eine Person die deutsche Sprache sprechen. 
Die Bauleitung des AG hat das Recht, Personen von der Baustelle zu verweisen, oder auf den Verbleib 
der Person auf der Baustelle zu bestehen. 

 
10.12 Anordnung von Stundenlohnarbeiten 

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach 
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden 
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen. Für 
nicht ausdrücklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei Vergütungsanspruch des AN. Sie 
gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch die Bauleitung als anerkannt. 

 
10.13 Aufmaße 

Die Aufmaße sind nachvollziehbar räumlich gegliedert aufzustellen. Grundsätzlich sind hierfür 
Aufmaßpläne vom Auftragnehmer zu erstellen. Die Grundlage für die Aufmaßpläne sind die 
Ausführungspläne der Fachplaner. 
Im Einzelfall sind die Aufmaße gemeinsam mit der Fachbauleitung durchzuführen. Die Fachbauleitung 
erhält die Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind 
in eine nach Titeln und Positionen geordnete Aufmaß Zusammenstellung zu übertragen, die laufend 
fortgeschrieben wird. 

 
10.14 Dokumentation 

Dokumentationsunterlagen, Revisionsunterlagen (Digital + nach Aufforderung durch den AG auch in 
Papierform) 

 
10.15 Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

Die vereinbarte Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt erst mit der Gesamtabnahme aller zu 
erbringenden Leistungen. 
Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche werden für die vertragliche Leistung, für alle Teile die in der 
VOB/B § 13 Nr. 4 Abs. 1 und 2 geregelt sind, abweichend die Verlängerung auf insgesamt 5 Jahre 
vereinbart. 
 

10.16 Entsorgung von Abfällen 
Formblatt VHB 241 (Abfall) findet Anwendung. 


